
Pastoralfragen
als be1 den Gebeten, auf 1€e 1iNNere Gesinnung bei der Genugtuung dringen,
Es kommt doch darauf a daß ;„der Mensch verkehrte VWeltlichkeit
un: Wegwendung VO  - (Jott Werke zurücknimmt“

—>>  —>>
(Schmaus, - . O., 384) 1C als Bußverpflichtung, sondern als
Rat können länger währende Frömmigkeitsübungen den Beichtkindern
empfohlen werden. Das Rituale besonderen Wunsch der Kıirche:
„Rarius autem vel SCT1US confitentibus vel peccata facıle recıdentibus,
utiılıssıımum erıt consulere, ut aCPC, puta semel 9 vel Certiıs diebus
solemnibus, confiteantur, et expediat communiıcent“ (1 C,. Nr 20)

Es Ist gewiß eın uhm für die heutige Zeıt, welcher der Sport
EINEN Anforderungen die Kräfte des Menschen die Grenzen dessen,
was seiNer Ertüchtigung beiträgt, weıt übersteigt, daß die moralische
Kraft für Opfer Dienste des Seelenheiles nıcht mehr ausreicht und der
Confessarius oft mı1ıt derartigen fragılitas oenıtentlıum rechnen
MUu. daß iıhm die Verwaltung des Bußsakramentes, spezıell der Sorge

die würdige Bußverrichtung, große Verantwortung auferlegt Es 1st
aber auch 106 Beruhigung, 1C das Wort des hl Ihomas VONn Aquin ZU
CerT1INNE|  a „Videtur atıs ONVENICNS, quod sacerdos Nnon nNneret oenıtentem
BTaVI pondere satısfactionis, quıa, SICU a. 19015 multis lıgnıs CI-
pOosı1lıs facıle CeXSUINgULLUFT, ıca potest conlıngere, quod a affectus CON-
trıt10N1ıs oenN1ıLeNLe EXCILALUS propter a OHNLUS satısfactionis
exstingueretur” uo 13 A,
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Doppeltrauung Inge, die Tochter evangelischen Pfarrers, lernte 1

Alter VOoO  > 32 Jahren den 3 /Jährigen Philıipp kennen. Dieser War gewillt, Inge
ehelichen, falls S16 katholisch würde. Die Konversion fand ach

halben Jahr sollte die katholische Irauung e1N. Ungefähr acht Tage
VOFTF dem Trauungstermin erfährt der katholische Ortspfarrer, daß die Braut-
leute, dem Drängen des evangelischen Pfarrers nachgeben entschlossen sınd
ach ihrer katholischen Irauung sıch auch ZU. Trauungszeremonie die
evangelische Kirche begeben. Der Pfarrer macht den Brautleuten klar,
daß ihr Vorhaben schwer sündhaft IST, und wels auch auf die Wolgen hın.
Die Brautleute verharren aber bei ihrer Absıicht, nach der katholischen
Trauung auch ach evangelischem Brauch sıch Lrauen lassen. Der katho-
SC Pfarrer sucht nach Ausweg un! stößt dabei auf Can. 1063 L, 2
des GJC Unter Berufung auf diesen will den Fall dem Ortsordinarius VOI-

Jegen. Vorher fragt aber och Rat und Auskunft
Es handelt sıch e1lin Brautpaar, das katholischer Konfession lst und

die Absicht hat, 111e „Doppeltrauung“ vornehmen lassen, TST nach
römisch-katholischem und dann ach evangelischem Riıtus. ach Can, 1099
S1IN!  d alle, die katholisch getauft oder durch Konversion der katholischen
Kıirche beigetreten sınd, d  1e ı Can. 1094 vorgeschriebene Eheschließungs-
form gebunden. Das trıfft ı vorliegenden WFalle

Can. 1063 verbietet ı jede Doppeltrauung, einerlei, ob die anders-
gläubige VOT oder ach der katholischen erfolgen soll Katholiken, die
Trauung (Konsensabgabe) VOTLT dem akatholischen Religionsdiener als solchem
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sıich einfinden, verfallen ach Can, 2319 1 1°, der dem Ordinarıus VOLI -

ehaltenen Tatzensur der Exkommunikation.
Aus den uinquennalfakultäten, die den Ortsordinarıen gegeben werden,

ergibht sıich weıter, daß auch dann dıe Irauung VOLr dem akatholischen Reli-
gionsdiener verboten ıst wenin 1U 110e Irauung stattfindet. Für diesen
Fall gibt nämlich das Offizium den Bischöfen die ollmacht, eventuell
1110 sanatıo radice vorzunehmen., vorher ahber och vVon der ach Cal 2319
8 1, L, eingetretenen Zensur absolvieren. Eıne sanatıo radiece ist aber
1U ann gerechtfertigt, WeLNnN keine katholische Irauung stattfand, we 80OnNs
die Ehe gültig Ware.

ach Entscheidung des HI Offiziıums VOoO VI 1920 trılit die
Strafe der Exkommunikation auch abgefallene Katholiken, die VOrLr

dem akatholischen Religionsdiener ZU.  ba Abgabe des Ehekonsenses erscheinen,
einerlel1, ob sıch einfache oder Doppeltrauung handelt

Der Fall, daß ‚Wwel rechtlich und tatsächlich katholische Partner
siıch Irauung (eventuell Doppeltrauung VOF dem akatholischen
Religionsdiener herbeilassen könnten, erscheıint den kirehlichen Gesetzgebern
offensichtlich derart unwahrscheinlich daß S16 ın Sar nıicht erwähnen. eden-
falls ergibt sıch die Folgerung, daß alle, die ach Caln 1099 U katholischen
Eheschließungsform verpflichtet S1iN!| dieser Forderung entsprechen MUussSecH,
andernfalls S1C der Exkommunikation nach ‚al 2319 verfallen.

Eıne Schwierigkeit erg1ıbt sıch och aus dem W ortlaut und der Stellung
des die Doppeltrauung verbietenden Call, 1063 Dieser steht nämlich

Mischehenrecht, und könnte der Eindruck entstehen, Bestimmung
beziehe sıch DU  b auf ischehen Verstärkt wird cdieser Eindruck och Urc
den Wortlaut selbst „CTS1 ab Kcclesia obtenta SIT dispensatıo impedi-

mıxlilae relig10n1s Aus der ange  en Entscheidung des HI Of@Q-
und SsC1iHNer Praxıs bezüglich der angedrohten Zensur folgt jedoch daß

das Verbot der Doppeltrauung nıcht DUr dann gilt, wenn sıch 1nNe

ischehe handelt, sondern en Yällen, Nupturienten, die ZU.  b atho-
lischen Eheschließungsform gehalten sınd VOTF akatholischen Religions-
diener den Ehekonsens geben. Somit will der Ca  a 1063 „etsı > 10838  —{

Nachdruck ag  9 daß 1es auch ann gelte, wWwWe1Nn selbst Dispens VO

Eheverbot der Bekenntnisverschiedenheit erteilt worden 1st.,. In NSserer

rage dürfte der egr” gleichen Canon WEN1$S Schwierig-
keiten machen. Er dürfte vıielmehr NUu.  I ec1H sprachlicher Schönheitsfehler
e1lNn.,. Streng SCHOMMECN, kann sıch J nıcht „ CONJUSZES handeln wennl

die akatholische Irauung der katholischen VOTaussın
Stellen och die Frage, aus welchem Grunde diıe Kırche die Doppel-

trauung bzw. die Irauung VOLF akatholischen Religionsdiener allein VCOCI-

bietet, be1 Zuwiderhandlung der Exkommunikation bedroht und die
katholischen Eheschließungsform verpflichteten Partner überdies ach CaN.,

2316 der Häresie für verdächtig erklärt. Für den Verdacht der Häresie gibt
an, 2316 selbst den Grund aktıve Teilnahme akatholischer gottes—
dienstlicher Handlung, indem auf Can., 1258 verwiesen wird Denselhen Grund
gibt das alte ec für die Trauung VOT dem akatholischen Religionsdiener

Das geht hervor S den Anweisungen des OÖffiziums VO 17 I1 18  ra
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un 12 XII 18833 Betrachten WITr aber 1€ Stellung des Can, 2319 1m
Recht, ergıbt sıch, daß der Grund weıt. schwerwiegender ist.; Dieser
Canon steht 1mMm Tıtulus XI des Strafrechtes, der die Delikte den Glauben
und dıe Einheit der Kırche behandelt und mıt Strafen bedroht Die Kırche
rbhekt also 1m Kingehen eıner Irauung vor dem akatholischen Keligionsdiener
eine Straftat Glauben und Einheit der 1rC. Es kommt ihr darauf
a solches einfach verhindern, indem S1€e eın entschiedenes Entweder-
der pricht Can 1063 un! 2319 riıchten sıch den rehg1ösen Indifferen-
t1smus. Die 1IrC. versagt ihre Mitwirkung dort, vo iıhre alleinige Zustän-
digkeit verneınt wıird und ıne Art interkonfessionellen Eheschließungsrechtes
praktizıert werd 80

Im obıgen vorgelegten Fall anerkennt der katholische Pfarrer seine Nicht-
zuständigkeit, nachdem eın Bemühen, die Ehewerber ZU.  b Aufgabe ihres Vor-
habens bewegen, fruchtlos ıst, und ll die Angelegenheit dem Ortsordina-
1uS unterbreıten. Ks erhebt sich jedoch die Frage, welche Aussıicht wohl
hat, wenn unter Berufung auf CänN,. 1063, Ö2, eiınen Entscheid des Oberhirten
herbeiführen waill. In ıst nämlich die Möglichkeit vorgesehen, daß der Orts-
ordinarıus aus aäaußerst schwerwiegenden Gründen die - sıch verbotene
Doppeltrauung ulden ann. In diesem Falle ergeben sıch wel Möglichkeiten.
Hat die andersgläubige Trauung VOr der katholischen stattgefunden, annn
ach Lossprechung der reumütıigen Täter (des Täters) un:! etwalger Leistung
der Kautelen die katholische Irauung erfolgen. Steht die andersgläubige
Irauung aber erst bevor, ıst 881e mıt moralischer Siıcherheit (nicht DUr

Möglichkeit) ach der erfolgten katholischen erwarten, annn könnte der
ÖOrtsordinarius aus außerst schwerwiegenden Gründen dem zuständigen Pfar-
Ter die Erlaubnis geben, (vye Trauung vorzunehmen. Da das (äußere
Tat) och nıcht begangen ist, hegt och keine Zensur VOT. Daß das Vorhaben
der Teilnahme N akatholischer gottesdienstlicher Handlung schwer süundhaft
ıst, die Brautleute somıt das Sakrament der Ehe 1m Stande der Ungnade
empfangen, liegt bei ıhnen. Zu diesem Sakrileg ist dıe Mitwirkung des katho-
iıschen Pfarrers 1Ur ıne materielle, die aus entsprechend schwerwiegendem
Grund erlaubt ıst. (Solche Gründe waren ler gewiß: Gefahr des Abfalls des
katholischen Teiles VO Glauben, hloß andersgläubige oder bloß standesamt-
liche Eheschließung, akatholische Kindererziehung uSW.) In diesem Walle
ware  D die Erlaubnis ZU.  b Irauung, damit die Duldung der Doppeltrauung,ıne Dissimulierung der letzteren VO.  ; seıten der Kirche. In einem olchen
Falle ürften die Nupturienten wohl nıcht der angedrohten Zensur verfallen,
denn ıst aum denkbar, daß die Kirche eınerseıts ein Tun duldet, anderer-
seıts gleichzeitig strafen wollte

Könnten 1mMm gegebenen Falle die vorhandenen Gründe als entsprechend
schwerwiegend angesehen werden ? Zunächst ist da der eın menschlich BC-
sehene Grund gef ühlsmäßig als außerst schwerwiegend erachten, daß der
Brautvater selbst der akatholische Religionsdiener ıst, dem ulıebe die Braut-
leute 81C. einer Doppeltrauung entschlossen en. Ohne Zweifel liegenauch andere als außerst schwerwiegend anzusprechende Gründe VOT. Ks be-
steht. gewiß die Gefahr der bloß akatholischen bzw. Nur standesamtlichen Ehe-
schließung, SOgar die Möglichkeit eınes Abfalls VO katholischen Glauben mut
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Verlust der erwartenden Nachkommenschaft für die katholische Kıirche.
Diesen Gründen gegenüber steht die Tatsache, daß die Braut konver-

tıerte, beide Partner also katholisch sınd. Im der Duidung eiNer Misch-
ehe ware siıcher eın großes Äxgernis die Folge, und eın Präzedenzfall DC-
schaffen, der unahsehhare Folgen en würde. Diese Folgen dürften weıt
schwerer wıegen als die Gefahr, daß die Brautleute VOoO Glauben ab{iallen,
mıt ensıch daraus ergebenden Möglichkeiten. E  1n Verbot der Eheassistenz
eın Entweder-Oder ware wohl das eINZIX Zulässige. Hätte 1e Braut nıcht
konvertiert, ware somit unter Voraussetzung der Dispens und ordern-
den Kautelen ıne Mischehe schließen, läge der Fall eLwas anders. Dann
ware das erwartende Ärgernis nıcht groß, und könnte die Eheassistenz
TOTLZ vorausgesehener Doppeltrauung eventuell zugestanden werden.

(Janz und Sar unmöglich ware aber, daß den katholischen Braut-
leuten gestattet werden könnte, ach der katholischen Jrauung auch die
andersgläubige Kheschließung vornehmen lassen. Das bedeutete eıne Er-
laubnis sündhaftem Tun, 1€e iın diesem Falle der Häresie verdächtig machen
a  WUr:  de, daß er Umständen ach Can 2315 0S die SUuSspens10 a divinis
drohen könnte. och 1st VO  5 einer solchen Erlaubnis 1m an, 1063 uch keiner-
lei ede

Zu erwähnen ware noch, daß ım obıgen die ede war Vo  - eınem
akatholischen Religionsdiener ‚als solchem“, insofern eben Religions-diener ist. Käme seıne eventuelle Stellung als bloß zivıler Standesbeamter in
Frage, 5 Trhellt Aaus Can, 1063 9 daß kirchlicherseits keinerlei Bedenken
besteht, den hürgerlichen Akt der Ziviltrauung VO.  5 ıhm vornehmen Zı lassen.

Sıimpelveld (Holland) Gregor Wiıssing Ss. ICc.

Mitteilungen
Das Interdiözesane Seminar des Canisiuswerkes Rosenburg. Kardinal

Dr. Theodor Innitzer hat Sonntag, Sa Oktober 1954, ım Beisein vieler
1oher geistlicher und weltlicher W ürdenträger das Interdiözesane Spätbe-rufenenseminar des Canisiuswerkes ın Rosenburg Kamp (Niederöster-
reich) eingeweiht. Immer häufiger machte sıch ach dem Kriege die Erschei-
HNung bemerkbar, daß junge Menschen, die bereits ım Berufslehben standen,
Neigung ZU Priesterberuf ühlten. Nur mangelte den meısten der
nötigen Vorbildung, der Mittelschulmatura, um die theologischen Studien
heginnen können. Für den KEıntritt ın eın öffentliches Gymnasıum oder ın
eın bischöfliches Knabenseminar, welches der normale Weg ZU  ng Vorbereitungfür das theologische tudium F  W kamen s1e ihres Alters S nıcht mehr
ın Frage. Ist doch nıcht möglıch, daß 20- biıs 30jährige Burschen neben
10- bis 14Jährigen Buben ın der Schulbank sıtzen.

In der Bundesstaatlichen Aufbaumittelschule ın Horn besteht NU.| für
Burschen, die die Pflichtschule absolviert haben, die Möglichkeit, ın fünf
Jahren die Reifeprüfung abzulegen. er gründete das Canisiuswerk ZUXF
Heranbildung katholischer Priester 1m Anschlusse diese Bundesstaatliche


